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Merkblatt 
 
Zur Erteilung einer Erlaubnis nach § 2 des Gaststättengesetzes (GastG), sind 
die folgenden Unterlagen einzureichen: 
 
1.  Antrag auf Erteilung einer Gaststättenerlaubnis 
 
2. Gewerbeanmeldung 
 
3. Gültiger Reisepass oder Personalausweis (bei Ausländern 

zusätzlich die Aufenthaltserlaubnis) 
 
4. Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz/Bescheinigung des 

Gesundheitsamtes gem. § 43 Abs. 1 Nr. 1 IfSG (bei Speisenabgabe) 
 
5. Unbedenklichkeitsbescheinigung/Bescheinigung in Steuersachen des 

Finanzamtes 
 
6. Unterrichtungsnachweis nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 GastG der Industrie- 

und Handelskammer (IHK) oder Nachweis einer abgeschlossenen 
Ausbildung in einem Gastronomieberuf 

 
7. Kauf- bzw. Miet-/Pachtvertrag  
 
8. Grundriss mit Quadratmeterangaben und Lageplan (Maßstab 1:500) 
 
9. Genehmigung der Baurechtsbehörde (Nachweis, dass für die Nutzung 

eines Gaststättengewerbes die baurechtlichen Voraussetzungen 
vorliegen, z. B. Baugenehmigung/Abnahme) 

 
Die nachfolgend aufgeführten Unterlagen, sind beim Einwohnermeldeamt Ihres 
Wohnsitzes zu beantragen und müssen direkt an die Stadt Böblingen, Bürger- und 
Ordnungsamt, Abt. Straßenverkehr, Ordnungswidrigkeiten und Gewerbe, Postfach 
1920, 71009 Böblingen, übersandt werden: 
 
10. Führungszeugnis (Belegart: OB) 
 
11. Auskunft aus dem Gewerbezentralregister (Belegart: 9) 
 
 
Hinweis: 
Die Gaststätte darf ohne gültige Erlaubnis nicht betrieben werden. Zur Erteilung 
einer vorläufigen Erlaubnis sind mindestens die rot markierten Unterlagen vor-
zulegen. 


